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Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion

Betreff

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Gründe für die Tariferhöhung im Stadtbusverkehr

I. Sachverhalt

Im Haupt- und Finanzausschuss behauptete der Vorstand der gkAöR VUW, Herr Schauerte,
dass die Tariferhöhung im Busverkehr auf 1,80 Euro auf Anforderung des
Landesverwaltungsamtes durchgeführt werden musste. In der Sitzung des Stadtrates am 15.
März behaupteten verschiedene Stadträte dass dies nicht den Tatsachen entspräche. Eine
Richtigstellung erfolgte durch die Oberbürgermeisterin nicht. Der Stadtrat erfuhr ohnehin erst
aus der Lokalpresse von der Tariferhöhung. Weder der Vorstand noch die Stadtspitze sahen
sich veranlasst, den Stadtrat von diesem Schritt vorab in Kenntnis zu setzen.

II. Fragestellung

1. Welchen tatsächlichen Einfluss hatte das Landesverwaltungsamt auf die Tariferhöhung?

2. Gab es seitens des Landesverwaltungsamtes eine verbindliche Aufforderung? Wenn Ja,
wann?

3. Wenn es keine Aufforderung des Landesverwaltungsamtes zur Tariferhöhung gegeben
hat, auf welcher Rechtsgrundlage wurde diese dann ohne Stadtratsbeschluss durch wen
und aufgrund welcher anstaltsinternen Entscheidungsabläufe umgesetzt?

4. Wann und durch wen wurde die Entscheidung zur Tariferhöhung getroffen?

5. Wann und durch wen wurde die Lokalpresse von der Tariferhöhung informiert?

Herr Patrick Wieschke
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion
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Herr
Patrick Wieschke
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

01.04.2022

Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Gründe für die Tariferhöhung im
Stadtbusverkehr (AF-0239/2022)

Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

zu 1.
Der konkrete Tarif wird vom TLVWA vor Genehmigung auf Wirtschaftlichkeit geprüft. Liegt
keine Kostendeckung im Sinne des § 39 PBefG vor, dann kann dieser nicht genehmigt
werden.

zu 2.
2019 erfolgte die letzte Tariferhöhung. Im Bescheid für die Ausgleichsmittel nach § 45 a
PbefG für 2021 erging der Hinweis, dass Anträge zur Tariferhöhung innerhalb von bis zu 3
Jahren zu stellen sind. Dies wäre nach der Tariferhöhung 2019 wieder 2022 der Fall. Es ist
daher wahrscheinlich, dass bei Beantragung der Ausgleichszahlungen nach § 45 a für 2022
eine solche Verpflichtung zur angemessenen Tariferhöhung für 2022 im zu ergehenden
Bescheid verankert sein wird (Auskunft LVWA gemäß Bescheid).

zu 3.
Im Bescheid vom Dezember 2021 zur Tariferhöhung zum 01.02.2022 heißt es konkret, dass
das Tarifgestaltungsrecht beim Unternehmer / bei den Unternehmen liegt.
Beförderungsentgelte und die Tarifbestimmungen bedürfen der Zustimmung der zuständigen
Genehmigungsbehörde und sind von dieser insbesondere daraufhin zu prüfen, dass diese
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens / der Unternehmen für
eine ausreichende Verzinsung des Anlagekapitals und für eine notwendige technische
Entwicklung angemessen sind. Unter Punkt 4 ist beschrieben, wie bzw. wann die
Entscheidungen getroffen wurden.
zu 4.
Eine Entscheidung zur Tariferhöhung ab dem 01.01.2021 von 1,60 Euro auf 1,80 Euro wurde
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vom Verwaltungsrat der VUW am 04.11.2020 beschlossen. Später im Jahr dann nochmals
für Anfang 2022 im Rahmen der Aufstellung und Bestätigung des Wirtschaftsplans 2022 am
19.11.2021.

zu 5.
Der Presseartikel in der TA zur Information über die Preiserhöhung ist am 27.01.2022
erschienen. Siehe dazu die beigefügte Anlage.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin



Tarifübersicht 
und Tarif-
bestimmungen 
gültig ab 01.02.2022



Verkehrsgemeinschaft 
Wartburgregion

   Ticketübersicht 
  Stadtverkehr 
  Sondertickets 
  Regionalverkehr

   Tarifbestimmungen

   Vorverkaufsstellen

   Ticket per Post

   Tarifzonenübersicht Stadtverkehre

Stadtverkehre

Einzelfahrschein

Erwachsene 1,80 €

Kinder 1,30 €

Tageskarte

Erwachsene 5,00 €

Kinder 2,50 €

Wochenkarte

Erwachsene 12,80 €

Schüler (ermäßigt) 9,60 €

Monatskarte

Erwachsene 48,00 €

Schüler (ermäßigt) 38,50 €

Quartalskarte

Erwachsene 120,00 €

ticketübersicht

service@wartburgmobil.info

Service-Auskunft*:

(01 80) 7 12 13 14
*(30 Sek. frei, danach 0,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)



Sondertickets

Schüler-Klima-Ticket*

Schüler 15,00 €

* Ist nur im angegebenen Monat gültig, sie gelten grundsätzlich nur 
für Schüler und berechtigen damit, alle Stadt- und Regionalbusse an 
Schultagen ab 14:30 Uhr, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen ganz-
tägig zu nutzen.

Jahreskarte**

67+ Klima Ticket (Senioren) 677,00 €

Klima Ticket (Erwachsene) 1.095,00 €

Mitnahme von Sachen, Fahrrädern und Tieren**

Tiere 1,30 €

Gepäckstücke frei

Fahrräder frei

** gilt im Stadt- und Regionalverkehr

ergänzende Hinweise

Schwerbehinderte 
mit gültiger Wertmarke

frei

Kinder bis 6 Jahre frei

Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl frei

Thüringer Ehrenamtscard*** frei

*** Freifahrt gilt auf allen Linien (inkl. Stadtverkehre) des Verkehrs-
unternehmen Wartburgmobil gkAöR sowie den Linien der beauftragten 
Unternehmen bis zur Kreisgrenze.

Sondertickets

Schülerferienticket SFT

SFT mini (S/R/*) 15,00 €

*und im Liniennetz der beteiligten Unternehmen, eine Überischt aller 
beteiligten Unternehmen fi nden Sie unter www.sft-thueringen.de

SFT (S/R/**) 29,00 €

**Bus, Bahn und Straßenbahn in Thüringen, eine Überischt aller 
beteiligten Unternehmen fi nden Sie unter www.sft-thueringen.de 

GUT (Gut-Unterwegs-Ticket)

Erwachsene (S/R/***) 15,00 €

***und im Liniennetz der beteiligten Unternehmen, eine Überischt 
aller beteiligten Unternehmen fi nden Sie unter www.bus-bahn-
thueringen.de/tourismus_freizeit/gut-unterwegs-ticket/

gut und günstig 
unterwegs – 

kreuz und quer 
durch thüringen



Sondertickets

Umweltticket*

von Bad Langensalza bis Thiemsburg (Hin- und Rückfahrt /  
Eintritt Baumkronenpfad, Erlebniswelten und Wurzelhöhle)

Erwachsene 12,40 €

Schüler/Studenten 6,70 €

von Eisenach bis Thiemsburg (Hin- und Rückfahrt /  
Eintritt Baumkronenpfad und Erlebniswelten)

Erwachsene 18,80 €

Schüler/Studenten 9,80 €

* gilt nur auf der Linie 150 der Fa. Verkehr Hainich OHG

Welterbeticket**

Erwachsene 31,00 €

Schüler/Studenten 18,00 €

* gilt für die Hin- und Rückfahrt auf der Linie 150 der Verkehr  
Hainich OHG und beinhaltet den Eintrittspreis für die Wartburg,  
Wildkatzendorf und Baumkronenpfad

Sondertickets

Lutherkombiticket*

Erwachsene 10,00 €

ermäßigt** 7,00 €

Familienticket*** 25,00 €

* Eintritt Lutherhaus „Dauerausstellung“ (mit Innenhof) + Tagesticekt auf 
allen Stadtlinien der Zone A

** ermäßigt sind Schüler:innen mit entsprechendem Nachweis bis 21 
Jahre, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende (BFD, FSJ), Studie-
rende (bis 26 Jahre) und Schwerbehinderte, die auf eine Begleitperson 
angewiesen sind (Schwerbehindertenausweis mit Beizeichen B)

*** 2 Erwachsene und eigene Kinder bzw. Enkel bis 16 Jahre

Tierpark-Kombitagesticket****

Erwachsene 10,00 €

Kind ***** 6,00 €

Familienticket****** 25,00 €

****Bus-Shuttle (Hin- und Rückfahrt) sowie Eintritt in den Tierpark  
Bad Liebenstein, gültig auf den Linien 190, 192,0196,0197

***** ab dem 5. Lebensjahr

****** 2 Erwachsene + max. 5 eigene Kinder bzw. Enkel bis 16 Jahre



Regionalverkehr Regionalverkehr

km
Einzel-
fahrschein

Einzelfahr-
schein Kind

Monats-
karte

Wochen-
karte km

Mehrfahrten-
Karte 10er

Monatskarte 
Schüler

Wochenkarte 
Schüler

1–7 1,80 € 1,30 € 48,00 € 12,80 € 1–7 16,20 € 38,50 € 9,60 €

8 2,00 € 1,40 € 52,00 € 13,00 € 8 18,00 € 41,60 € 10,40 €

9 2,30 € 1,70 € 59,80 € 15,00 € 9 20,70 € 47,90 € 12,00 €

10 2,50 € 1,80 € 65,00 € 16,30 € 10 22,50 € 52,00 € 13,10 €

11 2,70 € 1,90 € 70,20 € 17,60 € 11 24,30 € 56,20 € 14,10 €

12 3,00 € 2,10 € 78,00 € 19,50 € 12 27,00 € 62,40 € 15,60 €

13 3,20 € 2,30 € 83,20 € 20,80 € 13 28,80 € 66,60 € 16,70 €

14 3,40 € 2,40 € 88,40 € 22,10 € 14 30,60 € 70,80 € 17,70 €

15 3,60 € 2,60 € 93,60 € 23,40 € 15 32,40 € 74,90 € 18,80 €

16 3,80 € 2,70 € 98,80 € 24,70 € 16 34,20 € 79,10 € 19,80 €

17 4,00 € 2,80 € 104,00 € 26,00 € 17 36,00 € 83,20 € 20,80 €

18 4,20 € 3,00 € 109,20 € 27,30 € 18 37,80 € 87,40 € 21,90 €

19 4,40 € 3,10 € 114,40 € 28,60 € 19 39,60 € 91,60 € 22,90 €

20 4,60 € 3,30 € 119,60 € 29,90 € 20 41,40 € 95,70 € 24,00 €

21 4,80 € 3,40 € 124,80 € 31,20 € 21 43,20 € 99,90 € 25,00 €

22 5,00 € 3,50 € 130,00 € 32,50 € 22 45,00 € 104,00 € 26,00 €

23 5,20 €  3,70 € 135,20 € 33,80 € 23 46,80 € 108,20 € 27,10 €

24 5,40 € 3,80 € 140,40 € 35,10 € 24 48,60 € 112,40 € 28,10 €

25 5,60 € 4,00 € 145,60 € 36,40 € 25 50,40 € 116,50 € 29,20 €

26 5,80 € 4,10 € 150,80 € 37,70 € 26 52,20 € 120,70 € 30,20 €

27 6,00 € 4,20 € 156,00 € 39,00 € 27 54,00 € 124,80 € 31,20 €

28 6,20 € 4,40 € 161,20 € 40,30 € 28 55,80 € 129,00 € 32,30 €

29 6,30 € 4,50 € 163,80 € 41,00 € 29 56,70 € 131,10 € 32,80 €

30 6,50 € 4,60 € 169,00 € 42,30 € 30 58,50 € 135,20 € 33,90 €

31 6,70 € 4,70 € 174,20 € 43,60 € 31 60,30 € 139,40 € 34,90 €

32 6,90 € 4,90 € 179,40 € 44,90 € 32 62,10 € 143,60 € 36,00 €

33 7,00 € 4,90 € 182,00 € 45,50 € 33 63,00 € 145,60 € 36,40 €

34 7,20 € 5,10 € 187,20 € 46,80 € 34 64,80 € 149,80 € 37,50 €

35 7,40 € 5,20 € 192,40 € 48,10 € 35 66,60 € 154,00 € 38,50 €



I. Allgemeine Bestimmungen zum Tarif

1. Geltungsbereich
Diese Tarifbestimmungen gelten auf allen Linien des Stadt- und Re-
gionalverkehrs der Verkehrsunternehmen der Verkehrsgemeinschaft 
Wartburgregion (VGW).

2. Fahrkarten
Fahrkarten können im Vorverkauf, den Service-Centern an den zent-
ralen Omnibusbahnhöfen in Eisenach und Bad Salzungen, den zahlrei-
chen Fahrschein-Vorverkaufsstellen, in mobilen Apps, an Automaten 
sowie im Bus erworben werden. Die Berechnung des Fahrpreises rich-
tet sich im Stadtverkehr nach dem Stadttarif und im Regionalverkehr 
nach dem Entfernungstarif.

2.1. Einzelfahrkarten 
Einzelfahrkarten sind bei Fahrtantritt unverzüglich zu entwerten. Ab Ent-
wertung sind Einzelfahrkarten max. 60 Minuten gültig. Sie gelten jeweils 
für eine Fahrt von einer Ausgangshaltestelle in Richtung auf das Fahrtziel, 
wobei Umsteigen und Fahrtunterbrechungen innerhalb der 60 Minuten 
erlaubt sind. Nicht erlaubt sind dabei Rückfahrten und Rundfahrten. 

Zur Erläuterung: Rückfahrten sind Fahrten in Richtung Ausgangs-
punkt auf derselben Strecke wie bei der Hinfahrt. Rundfahrten sind 
Fahrten, die auf einem anderen Weg als bei der Hinfahrt zum Aus-
gangspunkt führen.

Die Einzelfahrkarte im Stadtverkehr und Regionalverkehr: gilt für Ju-
gendliche ab 15 Jahren und Erwachsene. Die Einzelfahrkarte Kind im 
Stadtverkehr und Regionalverkehr: gilt für Kinder von 6–14 Jahren. 
Mehrfahrtenkarte (10er Karte), diese gilt ausschließlich im Regional-
verkehr und beinhaltet 10 Einzelfahrten.

2.2. Zeitkarten
Zeitkarten können innerhalb des Stadtverkehrs nach dem Stadttarif 
erworben werden, bzw. im Regionalverkehr zum Entfernungstarif. Zu-
buchen einer Weiterfahrt in einen anderen Bereich ist durch Zuzah-
lung nach Stadttarif oder Entfernungstarif möglich.

Wochenkarte Erwachsene:

Diese Karte ist gleitend eine Woche gültig.

Monatskarte Erwachsene:

Diese Karte ist gleitend einen Monat gültig.

tarifbestimmungen
gültig ab 01.02.2022

jobticket jahres-abo
10 Monate zahlen – 12 Monate nutzen

Dies ist ein Angebot für Firmen und gültig bei Ab-
schluss von mindestens 10 Mitarbeitern.

Das Ticket richtet sich nach der Busverbindung 
von Wohnort des Mitarbeiters bis zum Arbeitsplatz. 
Grundlage der Berechnung ist der Stadttarif und der 
Entfernungstarif.

Die Angebotsanfrage können Sie über unsere 
Service-Center in Eisenach und Bad Salzungen 
oder über das Kontaktforumular auf dem Internet-
auftritt www.vg-wartburgregion.de stellen.

Service-Auskunft*:

(01 80) 7 12 13 14
*(30 Sek. frei, danach 0,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Unsere Servicemitar-
beiter erarbeiten für Sie 
gerne ein entsprechen-
des Angebot.



Quartalskarten: 

Die Quartalskarten gelten vom ersten Kalendertag des jeweiligen 
Quartals 00:00 Uhr bis zum letzten Kalendertag des jeweiligen Quar-
tals 24:00 Uhr im Stadtverkehr.

Tageskarte: 

Die Tageskarte ist nur in den Stadtverkehren verfügbar. Sie ist am Tag 
der Entwertung von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr gültig.

Schüler (ermäßigt) Wochen- und Monatskarten: 

Die Wochen- und Monatskarten sind nur in der angegebenen Woche, 
beziehungsweise Monat gültig und gelten bei Personen ab 15 Jahre nur 
in Verbindung mit einem gültigen Schüler- bzw. Studentenausweis und 
gleichzeitigem Nachweis einer gültigen Berechtigungskarte. Die Berech-
tigungskarte ist im Service-Center erhältlich und muss von der Schule, 
Berufsschule oder dem Ausbildungsbetrieb gegengezeichnet werden.

SchülerKlimaTicket 

Das SchülerKlimaTicket ist nur im angegebenen Monat gültig. Es gilt 
grundsätzlich nur für Schüler und berechtigt zur Beförderung in al-
len Stadt- und Regionalbussen an Schultagen ab 14:30 Uhr, Samstag, 
Sonntag, sowie an Feiertagen und Ferientagen ganztägig.

Gültig für Schüler ab 6 Jahre – 14 Jahren, bei Schülern ab 15 Jahren nur 
unter der Voraussetzung, dass die Berechtigung zur Nutzung bei der 
Fahrkartenkontrolle belegt wird, durch
• einen Schülerausweis oder
• eine Schulbescheinigung oder
• eine Berechtigungskarte des Verkehrsunternehmens.

67+ KlimaTicket 

Gültig für Personen ab 67 Jahren, gegen Vorlage eines gültigen Perso-
nalausweises. Das 67+ KlimaTicket ist gültig ab dem Datum des Erwerbs 
auf allen Linien für die Dauer bis 1 Tag vor Kaufdatum im Folgejahr. 
Dieses Ticket kann im gesamten Liniennetz der VGW im Stadtverkehr 
und im Regionalverkehr genutzt werden. Das Bestellformular für das 
KlimaTicket ist in den Service-Centern an den ZOB in Eisenach und 
Bad Salzungen oder über die Internetseite www.vg-wartburgregion.de  
erhältlich. Mit der Antragstellung sind die Vorlage des Personalauswei-
ses und ein Passbild erforderlich.

KlimaJahresTicket 
Das KlimaJahresTicket ist gültig ab dem Datum des Erwerbs auf  
allen Linien für die Dauer bis 1 Tag vor Kaufdatum im Folgejahr. Dieses  
Ticket kann im gesamten Liniennetz der VGW im Stadtverkehr und im 
Regionalverkehr genutzt werden. Das Bestellformular für das Jahres- 
ticket ist in den Service-Centern an den ZOB in Eisenach und Bad  
Salzungen oder über die Internetseite www.vg-wartburgregion.de  
erhältlich. Mit der Antragstellung ist ein Passbild einzureichen.

3. Sondertickets

Firmen Jobticket 

Angebot für Firmen ab 10 Mitarbeiter. Wenn 10 oder mehr Mitarbeiter 
eines Betriebes das Ticket kaufen, dann muss nur 10 Monate gezahlt 
werden bei 12 Monate Nutzung. Grundlage der Berechnung ist der Zo-
nentarif/ Entfernungstarif. Die Angebotserstellung erfolgt über eine 
Anfrage über die Service-Center an den ZOB in Eisenach und Bad Sal-
zungen oder über die www.vg-wartburgregion.de.

Umweltticket 
Das Umweltticket gilt nur auf der Linie 150 und 726 und ist nur bei der 
Firma Verkehr Hainich OHG erhältlich. Der Fahrpreis beinhaltet die Hin- 
und Rückfahrt + den Eintritt für den Baumkronenpfad, Erlebniswelten 
und Wurzelhöhle.

Welterbeticket 
Das Welterbeticket gilt für die Hin- und Rückfahrt auf der Linie 150 und 
beinhaltet den Eintrittspreis für Wartburg, Wildkatzendorf und Baum-
kronenpfad, Erlebniswelten und Wurzelhöhle.

GUT (Gut-Unterwegs-Ticket) 

Das Gut-Unterwegs-Ticket ist eine Kooperationsticket mit Bus und 
Bahn Thüringen e.V. Alle Informationen zu den Bedingungen und 
zum Tarif erhalten Sie unter: https://www.bus-bahn-thueringen.de/ 
tourismus_freizeit/gut-unterwegs-ticket/

Schülerferienticket (SFT) und Schülerferienticket mini (SFT mini) 

Die SFT und das SFT mini ist eine Kooperationsticket mit Bus und 
Bahn Thüringen e.V. Alle Informationen zu den Bedingungen und 
zum Tarif erhalten Sie unter: https://www.bus-bahn-thueringen.de/ 
aktionen_termine/sft/

Tiere 
Für die Mitnahme von Tieren wird der ermäßigte Grundtarif berechnet. 
Im Einzelfall entscheidet das Fahrpersonal, ob das jeweilige Tier zum 
Transport in einem öffentlichen Verkehrsmittel zugelassen werden 
kann. Hunde, welche nicht in einem gesonderten Transportbehältnis 
untergebracht sind, haben während der Beförderung einen Maulkorb 
zu tragen und sind zusätzlich an einer kurzen Leine zu führen. Klein-
tiere, die in einem entsprechenden Behältnis untergebracht sind, wer-
den kostenlos befördert.

Unentgeltliche Beförderung 

Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung von einer Begleitperson 
mit gültigem Fahrschein / max. 5 Kinder. Für jedes weitere Kind ist der 
ermäßigte Fahrpreis zu entrichten. Gepäck, Kinderwagen, Rollatoren 
und Rollstühle werden unentgeltlich befördert. Inhaber der Thüringer 
Ehrenamtscard werden auf allen Linien, mit Ausnahme der Sonder-
tickets, unentgeltlich befördert. Die Ehrenamtscard gilt als Fahraus-
weis.



Schwerbehinderte Menschen 

Schwerbehinderte Menschen werden unentgeltlich befördert, wenn 
als Nachweis der gültige Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt und 
eine bei einem Versorgungsamt erworbene gültige Wertmarke mitge-
führt werden. Begleiter von schwerbehinderten Menschen oder Blin-
denhunde werden unentgeltlich befördert, wenn die Notwendigkeit im 
Schwerbehindertenausweis eingetragen ist.

Auszug aus SGB IX Kapitel 13

Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im 
öffentlichen Personenverkehr

§ 228 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der 
Fahrgeldausfälle

(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung 
in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beein-
trächtigt oder hilflos oder gehörlos sind, werden von Unterneh-
mern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vor-
zeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 
152 Absatz 5 im Nahverkehr im Sinne des § 230 Absatz 1 unent-
geltlich befördert; die unentgeltliche Beförderung verpflichtet 
zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung 
zuschlagpflichtiger Züge des Nahverkehrs. Voraussetzung ist, 
dass der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist.

(6) Absatz 1 gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 230, 
ohne dass die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein 
muss, für die Beförderung

1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im 
Sinne des Absatzes 1, wenn die Berechtigung zur Mitnahme 
einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis des 
schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und

2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, 
soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulässt, 
sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führhundes; das 
Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter Mensch 
mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme ei-
ner Begleitperson nachgewiesen ist, sowie für einen nach § 12e 
Absatz 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes gekennzeich-
neten Assistenzhund.

II. Sonderregelungen 

1. Kombitickets 
Kombitickets werden mit Veranstaltern oder Beherbergungsstätten 
vereinbart, dass Eintrittskarten oder Ähnliches zur Benutzung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel berechtigen, gelten diese nur, wenn sie den 
Geltungsbereich, die Geltungsdauer und den Benutzungsberechtigten 
eindeutig ausweisen.

III. Fahrscheinanerkennung und Durchtarifierung

1. Kooperation im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach 
Zur Verkehrsgemeinschaft (VGW) gehören folgende Verkehrsunter-
nehmen:
• Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR
• Verkehr Hainich OHG
• Verkehr Werraland OHG
• Verkehr Werra OHG
• Firma Fleischmann „Der Wiesenthaler”
• Reise Schieck, Inh. Reinhard Schieck e.K.

Die Kooperationspartner sind verpflichtet, im Wartburgkreis sowie 
der Stadt Eisenach Personenverkehrsleistungen im ÖPNV ausschließ-
lich unter Anwendung des VGW-Tarifs anzubieten. Dadurch wird für 
den Kunden die Durchtarifierung sichergestellt. Mit steigender Beför-
derungsweite sinkt der Preis pro Kilometer bis zu einer Entfernung von 
35 Km. Auf allen Bedienungen im Bereich der Verkehrsgemeinschaft 
Wartburgregion (VGW) werden die Fahrscheine anerkannt. Die anzu-
erkennenden Fahrscheine sind durch folgende Verbundlogos und den 
Namen des Unternehmens gekennzeichnet:

od
er

2. Azubi-Ticket Thüringen 
Das vergünstigte Azubi-Ticket Thüringen ist für Auszubildende vorge-
sehen, die sich in einer Berufsausbildung befinden und die in Thürin-
gen eine berufsbildende Schule nach Maßgabe der „Bedingungen für 
den Erwerb und die Nutzung des Azubi-Tickets Thüringen“ (Bestand-
teil des genehmigten Tarifs Azubi-Ticket Thüringen) besuchen. Die 
VUW gkAöR erkennen das Azubi-Ticket Thüringen im StPNV in ihrem 
Zuständigkeitsbereich an und gewährleisten, dass die Auszubilden-
den als Berechtigte mit diesem Azubi-Ticket sämtliche Verkehrsmittel 
der in der Tarifgemeinschaft (VGW) verbundenen Verkehrsunterneh-
men (s. Tz. III.1) nutzen können. Bitte beachten Sie, dass diese Aner-
kennung befristet ist.

3. Kundenfreundlicher Übergang 
zwischen dem Wartburgkreis und Nachbarregionen 

3.1. Landkreis Fulda (RMV)
Diese Vereinbarung betrifft die Buslinien 110/120/136 im Tarifgebiet 
des RMV.

(1) Auf den Streckenabschnitten Geisa-Tann (L 110/136) und Geisa-Hün-
feld (L120) wird der RMV-Tarif auf RMV-Binnenrelationen von der VUW 
gkAöR anerkannt. Für RMV Binnenrelationen wird auf den VUW gkAöR 



Busdruckern der Linien 110/120/136 ein eingeschränktes RMV-Tarif- 
angebot angeboten. Dieses Tarifangebot umfasst Einzelfahrauswei-
se, Tageskarten und Gruppentageskarten (Erwachsene bzw. Kinder), 
Wochen und Monatskarten (nur Erwachsene) in den Preisstufen 1 bis 
4 des RMV.
(2) Die VUW gkAöR übernimmt auf dem hessischen Streckenabschnitt 
und bei Fahrten aus der Kernstadt der Stadt Geisa über die Landes-
grenze hinaus grundsätzlich die Vertriebsregelungen der RMV GmbH. 
(3) Bei Fahrten aus Thüringen über die Landesgrenze hinaus gilt der 
Tarif der VUW gkAöR, der nicht zum Umsteigen auf Verkehrsmittel des 
RMV berechtigt. Hiervon ausgenommen ist die in Absatz 2 genannte 
Kernstadt der Stadt Geisa. Das Fahrkartenangebot beschränkt sich 
auf das in Absatz 1 genannte Sortiment zzgl. des Schüler- bzw. Ausbil-
dungsverkehrs der VUW. (4) Bei Fahrten innerhalb Thüringens gilt der 
Tarif der VUW gkAöR (s. Tz I.)

3.2. Landkreis Gotha
Es besteht zwischen folgenden Unternehmen eine Tarifkooperation:
• Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW] gkAöR
• Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha GbR (VLG)
• Nahverkehrsgesellschaft Gotha (NVG) 

Die VUW erkennt auf ihren Linien 140, 142, 143 und 196 die Fahrauswei-
se der NVG an. Die VLG erkennt auf ihren Linien 840, 841, 842 und 857 
die Fahrausweise der VUW an. Die Anerkennung der Tarife umfasst 
das gesamte Tarifsortiment der Partner mit Ausnahme von Mehrfahr-
tenkarten. Der Verkauf an Schulträger, Ämter und Firmen sowie im 
Abonnement erfolgt nur im jeweils eigenen Kreis.

3.3. Bad Hersfeld / Eschwege (NVV)
Auf folgender Linie wird im Übergangsverkehr ausschließlich der 
VGW-Tarif (Tarif der Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis®) angewendet:
• Eisenach – Treffurt – Wanfried – Eschwege (170) 
• Gerstungen – Wildeck-Obersuhl – Heringen-Kleinensee (186) 
• Gerstungen – Dankmarshausen – Heringen-Kleinensee (180, 188) 

Auf folgenden Linien wird im Übergangsverkehr ausschließlich der 
NVV-Tarif angewendet: 

• Eschwege – Wanfried – Mühlhausen (230) 
• Eschwege – Wanfried – Treffurt (232) 
• Bad Hersfeld – Philippsthal – Vacha – Bad Salzungen (300) 
• Heringen – Dankmarshausen – Wildeck-Obersuhl (331) 
• Bad Hersfeld – Heringen – Dankmarshausen – Wildeck-Obersuhl (330) 
• Heringen – Philippsthal – Vacha (335) 
• Bad Hersfeld – Philippsthal – Vacha (340)
 
 
3.4. Landesbedeutsame Linie Eisenach-Bad Langensalza 
(Linie 150/726)
Die Fahrscheine auf der Linie 150 werden von den in Tz. III.1. aufgelis-
teten Unternehmen anerkannt und verkauft. Die Fahrscheine auf der 
Linie 726 werden ebenfalls von diesen Unternehmen anerkannt aber 
nur von der Firma Reise Schieck, Inh. Reinhard Schieck e.K. verkauft.

Stand 02/2022

vorverkaufstellen

Neben unseren Service-Centern in Eisenach und 
Bad Salzungen und der HandyTicket Deutschland 
App über Ihr Smartphone, können Sie Ihre Tickets/
Fahrscheine auch in unseren Vorverkaufstellen 
erwerben.

Unsere Vorverkaufstellen finden Sie in Eisenach 
und Bad Salzungen.

Eisenach
   Marktkauf – Information  

(Mühlhäuser Straße) 

   Tabakwaren Roehl  
(Karlstraße 29) 

   ARAL Tankstelle  
(Kasseler Straße 50) 

   Bäckerei und Konditorei Rost  
(Stresemannstraße 1a, Jakobstraße 1b,  
Rudolf-Breitscheid-Straße, Kasseler Straße 103)

Bad Salzungen
   Tabak – Basis  

(Albert-Schweitzer-Straße 32) 

   Schreib- und Spielwaren Schmidt  
(Platz an den Beeten)



tickets per post erhalten

Sie können Ihr Ticket per Post telefonisch unter 
der Telefonnummer (0 36 95) 63 64 777, per E-Mail 
unter bestellung@vu-wartburgmobil.de oder direkt 
auf unserer Website www.vg-wartburgregion.de/ 
tickets/ticket-verkauf/tickets-per-post/ 
anfordern.

Folgende Tickets/Fahrscheine senden wir Ihnen 
sehr gerne per Post zu: 

   Einzelfahrscheine zum Entwerten im Bus  
für den Stadtverkehr

   Tageskarte Stadtverkehr
   Wochenkarte für den Stadt-  

und den Regionalverkehr
   Monatskarte für den Stadt-  

und den Regionalverkehr
   Quartalskarte für den Stadtverkehr
   GUT – Gut-Unterwegs-Ticket
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(alle Haltestellen)

Hötzelsroda
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Einheit
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tarifzonenüberischt



Hier fi nden Sie alle 
Fahrplaninformationen:
www.vg-wartburgregion.de

tickets kaufen – 
einfach, bequem, mobil.
mit der HandyTicket 
Deutschland App!

die besten 
verbindungen fi nden!
mit der WOHIN.DU.WILLST App!


